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Allgemeinverfügung 

zur Änderung Geltungszeitraums der Allgemeinverfügung zur Rege-
lung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, 
von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit der Be-

kämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie 

Az.: 15-5422/4 

Vom 11. Dezember 2020 
 

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt erlässt auf der Grundlage von 

§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 28a Absatz 1 und Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 Satz 1 durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geän-
dert w orden ist, folgende 

 
Allgemeinverfügung: 

 
Teil 1 

Änderung der Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, 
von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie 

 

Die Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen und 
Schulinternaten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie des Sächsischen Staatsministeri-

ums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 13. August 2020, Az.: 15-5422/4 (SächsABl. S. 998), zuletzt 
geändert durch Allgemeinverfügung vom 3. November 2020, w ird wie folgt geändert: 

 
Der Ziffer 5.1. w ird folgender Satz angefügt: 

„Die Ziffern 3.1 und 4.1 dieser Allgemeinverfügung gelten nicht vom 14. Dezember 2020 bis einschließlich zum 10. Ja-

nuar 2021.“  

 
Teil 2 

Wirksam- und Unwirksamwerden der Allgemeinverfügung, Widerrufsvorbehalt 

 

1. Als Tag der Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung wird der 13. Dezember 2020 bestimmt, an dem sie w irksam wird. 
Die Allgemeinverfügung wird mit Ablauf des 21. Februar 2021 unw irksam. 

 
2. Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass nach ihrer Bekanntgabe die 

Sachlage der SARS-CoV-2-Pandemie oder die infektionsschutzrechtliche Rechtslage sich so entwickelt, dass andere 
als die in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Regelungen erforderlich werden. 

 
Teil 3 

Möglichkeit der Einsichtnahme 

 
Diese Allgemeinverfügung einschließlich ihrer Begründung ist bei Referat 15 – Rechtsangelegenheiten und Beschaffungs-
stelle – des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Albertstraße 10, 01097 
Dresden, montags bis freitags (mit Ausnahme gesetzlicher festgelegter Feiertage) in der Zeit von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
einsehbar. 

 
Begründung 

 
§ 5a der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 11. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 686) ordnet – mit Ausnahme 

einer Notbetreuung – grundsätzlich die Schließung aller Schulen, Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kin-
dertagespflege im Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 an. Die vorliegende Allgemeinverfügung schließt 
die Ziffern 3.1 und 4.1 der Allgemeinverfügung vom 13. August 2020 für den genannten Zeitraum aus, um eine Harmoni-
sierung mit § 5a SächsCoronaSchVO zu fördern und dem Missverständnis vorzubeugen, auf der Grundlage der Allge-
meinverfügung vom 13. August 2020 sei trotz der Verordnung ein herkömmlicher Schulbetrieb möglich.  
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Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim örtlich zuständigen 

Verwaltungsgericht erhoben werden. 

 
Örtlich zuständig ist das Verwaltungsgericht im Freistaat Sachsen, in dessen Bezirk der Beschwerte seinen Sitz oder 

Wohnsitz hat: 

 das Verwaltungsgericht Chemnitz, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz, bei Sitz oder Wohnsitz in der Kreisfreien 
Stadt Chemnitz, dem Landkreis Mittelsachsen, dem Erzgebirgskreis, dem Vogtlandkreis oder dem Landkreis 

Zw ickau; 

 das Verwaltungsgericht Dresden, Hans-Oster-Straße 4, 01099 Dresden, bei Sitz oder Wohnsitz in der Kreisfreien 
Stadt Dresden, dem Landkreis Görlitz, dem Landkreis Bautzen, dem Landkreis Meißen oder dem Landkreis Säch-
sische Schweiz-Osterzgebirge; 

 das Verwaltungsgericht Leipzig, Rathenaustraße 40, 04179 Leipzig, bei Sitz oder Wohnsitz in der Kreisfreien Stadt 
Leipzig, dem Landkreis Leipzig oder dem Landkreis Nordsachsen. 

 

Für Beschw erte ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Sachsen ist das Verwaltungsger icht Dresden, Hans-Oster-Straße 4, 
01099 Dresden, örtlich zuständig. 

 
 
Dresden, den 11. Dezember 2020 

 
 
 
 

Uw e Gaul 
Staatssekretär 

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

 
 


